
 

GEMEINDE HATTORF AM HARZ   Hattorf am Harz, 15.11.2024 
 
 
 
 

E i n l a d u n g  
 

zur öffentlichen Sitzung 
 des Bauausschusses 

 
am Dienstag, 19. November 2024, 18:00 Uhr, 

in Hattorf am Harz, Sitzungssaal (Zimmer E 04) 
 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 

 
Punkt  1 

 
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
sowie der Beschlussfähigkeit 

 
Punkt  2 

 
Feststellung der Tagesordnung 

 
Punkt  3 

 
Genehmigung der Protokolle vom 22.11.2023 und 13.02.2024 
 

 
Punkt  4 

 
Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (SIBE-Anlage) 
25/2024 

 
Punkt  5 

 
Umrüstung der Beleuchtung auf LED 
26/2024 

 
Punkt  6 

 
Haushaltssatzung 2025 
20/2024 

 
Punkt  7 

 
Berichte des Ausschussvorsitzenden und des Gemeindedirektors 

 
Punkt  8 

 
Anfragen und Mitteilungen 

 
Punkt  9 

 
Einwohnerfragestunde 

 
Punkt  10 

 
Schließung der Sitzung 
 

 
 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Kaiser 
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GEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 15.11.2024 
Der Gemeindedirektor  

 
 

  

  
Vorlage Nr.: 

 
25/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Hattorf am Harz: 
Bauausschuss 

    

Hattorf am Harz: 
Verwaltungsausschuss 

    

 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (SIBE-Anlage) 
 
Anlagen: - 0 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1.  Beim DGH ist die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (SIBE-Anlage) zu erneuern.  
 
2. In der Haushaltsplanung 2025 sind Haushaltsmittel i.H.v. 100.000 Euro bereitzustellen. 
 
3. Der Gemeindedirektor wird ermächtigt, den Auftrag zu erteilen, soweit das Rechnungsprü-

fungsamt des Landkreises Göttingen keine Bedenken gegen die Auftragserteilung hat und 
hinreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 
 

 



Erläuterung: 
 
Gemäß der Brandschutzordnung, der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), des Gemeinde-Unfall-
versicherungsverband Hannover (GUVH) sowie den einschlägigen DIN-Normen sind Betreiber für die 
Betriebssicherheit der Gebäude verantwortlich. 
 
Im Rahmen der wiederkehrenden Wartung (Prüfung der Sicherheitslichtanlage) wurde im Januar 
2023 festgestellt, dass bei der SIBE-Anlage ein Steuermodul defekt ist, wodurch nicht alle Strom-
kreise/Notlampen funktionsfähig waren. Da für die im Jahr 1997 installierte Sicherheitslichtanlage 
keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, wurde eine Fachfirma beauftragt, die Sicherheitslichtanlage 
provisorisch (als Interimslösung) instand zu setzen, da andernfalls die Schließung des DGH´s erforder-
lich wäre bzw. die Räume, bei denen die Notbeleuchtung defekt ist, zu sperren wären. Erfreulicher-
weise wurde bei den Instandsetzungsarbeiten festgestellt, dass beim Steuermodul eine (die letzte) 
Platine unbelegt ist und die Aufschaltung hierauf erfolgen konnte.  
 
Obwohl die Sicherheitslichtanlage instandgesetzt werden konnte, wurde seitens der Fachfirma emp-
fohlen, eine Erneuerung der Sicherheitslichtanlage mittelfristig einzuplanen. Die Samtgemeindever-
waltung teilt diese Empfehlung, da ein erneuter Ausfall der Anlage zur längerfristigen Schließung des 
DGH´s führen könnte. 
 
Für die Erneuerung der Sicherheitslichtanlage beläuft sich die Kostenschätzung lt. Planungsbüro auf 
ca. 100.000 Euro (inkl. Planungsleistung). Die Bewirtschaftung dieser Maßnahme hat vom Produkt-
konto 5730 – 421100 zu erfolgen, da es sich um eine Unterhaltungsmaßnahme (keine Wertsteigerun-
gen bzw. Zusammenfassung mehrerer wertsteigernder Maßnahmen zu einer geplanten größeren Sa-
nierungsmaßnahme) handelt. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass bei der Maßnahmendurchführung die aktuell gültigen Brandschutzauf-
lagen/-vorschriften einzuhalten sind. Diese beinhalten unter anderem die kostenintensive Erneue-
rung der Stromleitungen (Brandschutzleitung E30 erforderlich), sowie die Herstellung einer separa-
ten Einhausung der Sicherheitszentrale.  
 
Die Verwaltung regt an, der Beschlussvorlage zu folgen, da ein erneuter Ausfall der Anlage zur länger-
fristigen Schließung des DGH´s führen könnte. 
 
 
 
 
gez. Kaiser 
 



GEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 15.11.2024 
Der Gemeindedirektor  

 
 

  

  
Vorlage Nr.: 

 
26/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Hattorf am Harz: 
Bauausschuss 

    

Hattorf am Harz: 
Verwaltungsausschuss 

    

 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
Umrüstung der Beleuchtung auf LED 
 
Anlagen: - 0 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Maßnahme „Umrüstung der Beleuchtung auf LED“ 
durchführen zu lassen. 

 
2. Der Gemeindedirektor wird ermächtigt, sämtliche Aufträge zu erteilen, die zur Umsetzung 

der Maßnahme „Umrüstung der Beleuchtung auf LED“ erforderlich sind, soweit das Rech-
nungsprüfungsamt des Landkreises Göttingen keine Bedenken gegen die Auftragserteilung 
hat und hinreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

 
 



Erläuterung: 
 
Die Beleuchtung des DGH´s erfolgt überwiegend (ca. 95 %) mit Halogenlampen. Da Halogenlampen 
gem. EU ROHS RICHTLINIE 2011/65/EU ab September 2023 gesetzlich verboten sind und nicht mehr 
hergestellt werden dürfen, wurden im Jahr 2023 ein größerer Vorrat angelegt, sodass der Vorrat bis 
zu den Sommerferien 2025 reichen sollte.  
 
Im Frühjahr 2024 wurde bei einer gemeinsamen Begutachtung mit einem fachkundigen Planungs-
büro sowie mit dessen Elektrofachplaner zwei Varianten betrachtet. 
 

1. Austausch der Leuchtmittel (ohne Lampenkorpus) 
2. Erneuerung der gesamten Lampe 

 
Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro sowie mehrerer Elektrofachfirmen wurde der Samtgemein-
deverwaltung empfohlen, die gesamten Lampen zu erneuern, da der Arbeitsaufwand beim Aus-
tausch der Leuchtmittel [inkl. Fassungen, Starter, Trafos usw. (ohne Lampenkorpus)] höher ist, 
wodurch die Kosten fast gleichbleibend sein würden.  
 
Weitere Gründe für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Lampen sind: 
 

1. Steigende Strompreise. 
2. Reduzierung des Stromverbrauches durch Einsatz von energiesparenden LED-Lampen. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Batteriespeicher der im Jahr 2023 installierten PV-
Anlage aufgrund des Stromverbrauchs im DGH innerhalb kurzer Zeit verbraucht ist. Durch die 
Umrüstung auf LED-Lampen ist davon auszugehen, dass die Energieversorgung für einen län-
geren Zeitraum mittels Batteriespeicher abdeckt werden kann.  
Durch die Umrüstung auf LED-Lampen soll (lt. Planungsbüro sowie Internetrecherchen) eine 
Ersparnis von bis zu 70-90 % der Stromkosten erzielt werden. Hierbei ist zu beachten, dass 
dieser Wert ein theoretischer Wert ist, sodass nach vorsichtiger Schätzung von einer Erspar-
nis von 70 % ausgegangen werden kann. 

3. Die Lebensdauer ist bei LED-Lampen um ein Vielfaches höher. Folglich reduziert sich der Ar-
beitsaufwand für den Bauhof und den Hausmeister für den Austausch der Leuchtmittel. 

4. Mitwirkung zum Klimaschutz durch Treibhausgasminderung 
 
Für die Umsetzung der Maßnahme beläuft sich die Kostenschätzung lt. Planungsbüro auf insgesamt 
215.000 Euro.  
 
Die Bewirtschaftung dieser Maßnahme hat vom Produktkonto 5730 – 421100 zu erfolgen, da es sich 
um eine Unterhaltungsmaßnahme (keine Wertsteigerungen bzw. Zusammenfassung mehrerer  
wertsteigernder Maßnahmen zu einer geplanten größeren Sanierungsmaßnahme) handelt. Für die 
Umsetzung der Maßnahme sind dementsprechend Haushaltsmittel i.H.v. 215.000 Euro zu berück-
sichtigen. 
 
Aufgrund der nicht unerheblichen Kosten wird/werden derzeit die Förderfähigkeit bzw. die Förder-
programme (Kommunalrichtlinie 4.2.3 Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtung, 40 % für finanz-
schwache Kommunen und die Sportstättenförderung des LK Göttingen) geprüft.  
 
Laut Bewilligungsvoraussetzungen ist eine Lichtplanung auf Grundlage der DIN EN 12464-1:2021 bzw. 
DIN EN 12193 und einen Nachweis über eine Treibhausgaseinsparung von mind. 50% erforderlich. 
Für die Erstellung dieser Unterlagen wurde das Planungsbüro konsultiert. Nach Vorlage dieser Unter-
lagen soll der Förderantrag gestellt werden. 
 



Aufgrund der Auslastung des DGH´s sowie der o.a. Gegebenheiten / Situation ist avisiert, die Maß-
nahme im Zeitraum vom 03.07. – 13.08.2025 (Sommerferien 2025) und mit einer erhöhten Priorisie-
rung durchzuführen. 
 
 
 
 
gez. Kaiser 
 



GEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 06.11.2024 
Der Gemeindedirektor  

 
 

  

  
Vorlage Nr.: 

 
20/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Hattorf am Harz: 
Ausschuss für Sport, Familien und Senioren 

    

Hattorf am Harz: 
Ausschuss für Finanzen 

    

Hattorf am Harz: 
Bauausschuss 

    

Hattorf am Harz: 
Verwaltungsausschuss 

    

Rat der Gemeinde Hattorf am Harz     
 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
Haushaltssatzung 2025 
 
Anlagen: - 2 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Hattorf am Harz für das Haushaltsjahr 2025 wird ein-

schließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028, dem Investiti-

onsprogramm sowie der weiteren gesetzlichen Anlagen beschlossen. 

 



 
 
 

Erläuterung: 
 
Nach § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat jede Gemeinde für jedes 

Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.  

 

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Dort sind alle für die Beratung erforderlichen 

bedeutenden Angaben soweit wie möglich enthalten, so dass es keiner zusätzlichen Erläuterung in 

dieser Vorlage bedarf.  

 

So wie im Vorjahr ist auch für 2024 der Haushaltsplanaufbau an die Organisationsstruktur der Samt-

gemeindeverwaltung angepasst. Aufgrund eines Hinweises des Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen 

der Jahresabschlussprüfung erfolgte mit der Haushaltplanung 2023 eine Umstellung der Zuordnung 

der Konten für Bewirtschaftung und Unterhaltung direkt bei den betroffenen Produkten. Diese Vorge-

hensweise wird auch in der Haushaltsplanung 2025 fortgeführt. 

 

Aufgrund verschiedener Hinweise aus den Gremien wurden dem Haushaltsplan 2022 erstmalig die 

Produktkontenübersichten für eine einfachere Beratung beigefügt. Dies ist auch für 2025 der Fall. Da-

mit entspricht der Haushaltsaufbau in Teilen nicht den bisherigen vorgeschriebenen Haushalten, ver-

einfacht jedoch die politische Beratung. Nach Beschlussfassung erfolgt die Erstellung eines entspre-

chenden und gesetzlich vorgegebenen Haushaltsplanes.  

 

Die Investitionsplanung wurde auf Grund der anstehenden Notwendigkeiten angepasst. In 2025 ist im 

Haushaltsplanentwurf eine Neuaufnahme von Krediten nicht vorgesehen, da die Investitionstätigkei-

ten aus dem vorhanden Bestand komplett abgedeckt werden können.  

 

Die Planungen der Ergebnishaushalte 2023 und 2024 waren bereits geprägt von den Folgen des Ukra-

ine-Krieges und der sich daraus ergebenen Flüchtlingssituation, der Energie- und Wirtschaftskrise und 

der stark angestiegenen Inflation. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen werden sich auch in 2025 

und den fortfolgenden Jahren deutlich in der gemeindlichen Finanzsituation widerspiegeln. Darüber 

hinaus führt der sehr hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten der Kommunen auch für 2025 zu einer 

starken Belastung des Haushaltes, die aktuellen Tarifverhandlungen bleiben darüberhinaus abzuwar-

ten.  

 

Der gesetzlich vorgesehene Haushaltsausgleich kann für das Jahr 2025 erzielt werden.  

 

Die Fortführung der Planwerte für die Jahre 2026 bis 2028 zeigt zunächst, dass zukünftig ein Haushalt-

sausgleich auch möglich sein wird. Hier bedarf es der Anstrengung in den politischen Gremien, um 

mittelfristig tatsächlich den Haushaltsausgleich darstellen zu können. Dies wird aber auch davon ab-

hängig sein, wie sich die wirtschaftliche Situation unter Berücksichtigung der aktuellen Krisensituatio-

nen insgesamt entwickeln wird. 

 

  



 

Im Rahmen der Grundsteuerreform ist vorgesehen, durch einen rechnerisch ermittelten neuen Hebe-

satz eine gegenüber dem Vorjahr aufkommensneutrale Festsetzung der Grundsteuern zu erzielen. 

Statt in der Haushaltssatzung 2025 werden die Hebesätze für die Realsteuern in einer gesonderten 

Hebesatzsatzung 2025 festgesetzt. Die Grundsteuer A und B wurde entsprechend der Haushaltsan-

sätze des Vorjahres 2024 veranschlagt. 

 

 

 
 
gez. Kaiser 
 





























































































































































































   

Haushaltssatzung der Gemeinde Hattorf am Harz 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 

Gemeinde Hattorf am Harz in der Sitzung am xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr                     2025 

                       

      1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   

 1.1 der ordentlichen Erträge auf                                                                                         4.429.600,00 € 

 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 4.401.200,00 € 

 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 356.000,00 € 

 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 10.000,00 € 

   

      2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.372.500,00 € 

 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.043.500,00 € 

   

 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 704.000,00 € 

 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 700.000,00 € 

   

 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 6.900,00 € 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  

 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.    

 

 

§ 4 
 

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 

           

 

 

Hattorf am Harz, den xx.xx.2024 

 

Daniel Kaiser 

Gemeindedirektor 



 

GEMEINDE HATTORF AM HARZ                    Hattorf am Harz, 15.11.2024 
Der Gemeindedirektor 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder des Bauausschusses 
der Gemeinde Hattorf am Harz 
 
 
 
 
 
Mit Schreiben vom 07.11.2024 habe ich zu einer Sitzung des Bauausschusses,  
am Dienstag, den 19.11.2024 um 18.00 Uhr im Sitzungssaal, eingeladen.  
 
 
 
Die Ihnen vorliegende Tagesordnung wird noch um folgende weiteren Punkte ergänzt: 
 
 
 
Neuer Punkt 4 

 
Erneuerung der SIBE-Anlage 
25/2024 

 
 
Neuer Punkt 5 

 
Umrüstung der Beleutung auf LED 
26/2024 

 
 
Die bisherigen Punkte 5 bis 8 verschieben sich entsprechend. 
 
 
Ich bitte um Beachtung und Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
gez. Kaiser 
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